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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 

Straßen- und Ingenieurbau für den Geschäftsbereich der Landesstra- 

ßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 

(ZTV-StB LSBB ST 21) 

Mit Runderlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr des 

Landes Sachsen-Anhalt vom 19.8.2021 — 36/3110/21 wurden die „Zusätzli- 

chen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbei- 

ten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen- An- 

halt- ZTV-StB LSBB ST 21" in Kraft gesetzt. Der Runderlass ist im Ministerial- 

blatt des Landes Sachsen-Anhalt Nr. 27/2021 vom 9.8.2021 veröffentlicht. 

Die ZTV-StB LSBB ST 21 ersetzen die ZTV-StB LSBB ST 17. 

Die vorliegende Fassung enthält neben fachtechnischen Ergänzungen ebenso 

redaktionelle Änderungen gegenüber der Vorgängerausgabe. Infolge dieser 

umfassenden Überarbeitung wird die gesamte Ausgabe neu herausgegeben. 

Sie wurde fachlich und inhaltlich mit den Landesverbänden der Baustoff- und 

Bauindustrie, den Prüfstellen nach RAP Stra und den Regionalbereichen der 

LSBB abgestimmt. 

Die in den ZTV-StB LSBB ST 21 mit Randstrich gekennzeichneten Teile sind 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen. Sie sind ab sofort bei der Vor- 

bereitung von Baumaßnahmen und deren bauvertraglicher Umsetzung anzu- 

wenden. 
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Die sich in der Vergabe, d.h. ab Veröffentlichung der Ausschreibung, oder im Bau befindlichen 

Maßnahmen müssen nicht umgestellt werden. 

Die als „Richtlinien“ gekennzeichneten Teile sind bei der Bauvorbereitung und der Aufstellung der 

Bauvertragsunterlagen zu berücksichtigen. 

Bezüglich weiterer Festlegungen im Zusammenhang mit der Anwendung der ZTV-StB LSBB ST 

21 wird auf den Runderlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr des Landes 

Sachsen-Anhalt vom 19.8.2021 - 36/3110/21 verwiesen. 

Folgende Verfügungen/Dienstanweisungen/Schreiben der Landesstraßenbaubehörde Sachsen- 

Anhalt wurden inhaltlich in die ZTV-StB LSBB ST 21 übernommen: 

- Schreiben vom 28.06.2017 „Verfahrensweise beim vom Auftragnehmer während der Bau- 

ausführung beauftragter Probenahmen“ 

- Schreiben vom 06.03.2019 „Textbausteine für die Schichtdickenermittlung bei Asphalt- 

bauweisen“ 

- Schreiben vom 05.12.2016 „Textbausteine „Unterlage reinigen“ 

-  DA-07/2017 „Anwendung von Kompakten Asphaltbefestigungen (Kompaktasphalt) im Be- 

reich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), Stand 18.05.2017“. 

Das Schreiben def LSBB mit Hinweisen für die Ausschreibung vom 16.09.2019 mit dem Titel „Be- 

rücksichtigung von Kalkhydrat bei Ausschreibungen von Deckschichten aus Asphaltbeton (AC D) 

und Splittmastixasphalt (SMA), Kompakten Asphaltbefestigungen (KA) sowie Asphaltbinder- 

schichten (AC B) auf Grundlage der ZTV-StB LSBB ST 21" wurde geändert. 

Die mit den RdErl. MLV vom 13.7.2018 — 36/3110/18 - MBl. LSA 2018, S. 363 (2-Sortensprung 

und Magdeburger Bauweise) sowie RdErl. MLV vom 6.6.2019 — 36110/19- MBl. LSA 2019, S. 308 

(Bankettrichtlinie) veröffentlichten Regelungen wurden aufgenommen. 

Im Hinblick auf Ebenheitsanforderungen an die Unterlage ist das Schreiben der LSBB ST vom 

05.12.2016 zu beachten. Es enthält Hinweise für die Ausschreibung, um Anforderungen an die 

Ebenheit sicherzustellen.
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Eine Zusammenstellung der wesentlichen Änderungen (Synopse) ist in der Anlage zu diesem 

Schreiben enthalten. 

Im Auftrag 

Decke zus 

|. A. 
Hörol 

Anlagen: 

- Synopse „ZTV-StB LSBB ST 21 €> Ausgabe ZTV-StB LSBB ST 17 - wesentliche Änderungen“ 

- RdErl. MLV vom 12.6.2021 - 36/3110/21 (Auszug MBi. LSA Nr. 27/21) 

- Erlass MLV vom 19.08.2021 

year 

O:\Bautechnik\ZTV_LSBB\2020\ENDFASSUNG\Einführungsschreiben LSBB\2021-02-11_Einführungsschreiben P_ZTV-StB LSBB ST 

21.docx



 

 

Vorbemerkung 
 
Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßen- und Ingeni-
eurbau für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt“ ZTV-StB 
LSBB ST 21 wurden von der Bearbeitergruppe der ZTV-StB LSBB ST 21 unter Mitarbeit von 
Vertretern der Verbände der Bau- und Baustoffindustrie Sachsen/Sachsen-Anhalt und der in 
Sachsen-Anhalt nach RAP Stra anerkannten Prüfstellen erarbeitet. 
 
Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Straßen- und In-
genieurbau für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt“ ZTV-StB 
LSBB ST 21 ersetzen die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt“ 
ZTV-StB LSBB ST 17.  
 
 
 
  




